
 
 

 
Schöpfungsleitlinien der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Sophie Scholl 2025 
 
Um das Engagement für die „Bewahrung der Schöpfung“ nach innen und außen 
deutlich zu machen, hat sich die Kirchengemeinde Schöpfungsleitlinien gegeben. An 
ihnen soll sich das Handeln der Kirchengemeinde orientieren. 
 
Präambel: 
„Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar das Geschenk der Schöpfung, 
den Wert und die Schönheit der Natur. Gemeinsam wollen wir uns für nachhaltige 
Lebensbedingungen für die gesamte Schöpfung einsetzen“. 
Charta Oecumenica v. 22.4.2001 
 
Für uns als Kirchengemeinde heißt das konkret: 
 
1. Nach dem Grundsatz global denken – lokal handeln verhalten wir uns solidarisch in unserer 
Verantwortung als Christen und achten auf regionale und weltweite Zusammenhänge, damit unser 
Lebensstandard nicht auf Kosten anderer geht. 
2. Wir fördern und schaffen durch unsere Arbeit in den kirchlichen Gruppen unserer Gemeinde ein 
Umweltbewusstsein, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. 
3. Es ist uns ein Anliegen, ökologisch verträgliche und langlebige Produkte einzusetzen, mit den 
verwendeten Ressourcen sparsam umzugehen und das Prinzip der Nachhaltigkeit bei unseren 
Entscheidungen zugrunde zu legen. Damit wollen wir kontinuierlich unsere Umweltleistung 
verbessern. 
4. Wir fördern und erhalten gesunde Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen vor allem auf 
kirchlichen Grundstücken und in kirchlichen Einrichtungen. 
5. Wir sind bereit, für ökologisch verträgliche Produkte und Einrichtungen auch höhere Kosten zu 
akzeptieren. 
6. Wir informieren die Öffentlichkeit über unsere Umweltaktivitäten und sind offen für Anregung und 
Kritik. 
7. Wir dokumentieren und überprüfen regelmäßig unsere Umweltschutzaktivitäten mit dem Ziel 
einer stetigen Verbesserung. 
8. Wir verpflichten uns, die geltenden Umweltrichtlinien und Gesetze einzuhalten und unseren 
Beitrag zum Erreichen der Klimaziele der ELKB zu leisten. 
 
 
 
Mathias Brandstätter (Umweltbeauftragter) 
 
 
 
Anmerkung: 
Wurde im Kirchenvorstand beschlossen am 11.02.2026. 


